
 

Information nach Artikel 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) für die betroffene Person  

(lt. Antrag zur Stellenbesetzung benannte Person) zur Erhebung personenbezogener Daten  
(Stand: 15.05.2026) 

 

Interessenbekundungsverfahren des Kreises Coesfeld für freie Träger zur finanziellen Förderung der Sucht- 

und Drogenberatungsstellen, der Fachstelle für Suchtvorbeugung und der Fachstelle für psychosoziale Be-

treuung von substituierten Drogenabhängigen in den Jahren 2027 - 2031 
 

1. Verantwortliche/r 

Kreis Coesfeld – Der Landrat 

Abt. 53 - Gesundheitsamt 

Friedrich-Ebert-Str. 7 

48653 Coesfeld 

Tel.: 02541/18-5308 

E-Mail: gesundheitskoordination@kreis-coesfeld.de 

Internet: www.kreis-coesfeld.de 

 

2. Kontaktdaten des/r Datenschutzbeauftragten 

Kreis Coesfeld – Der Landrat 

Datenschutzbeauftragte/r 

Friedrich-Ebert-Str. 7 

48653 Coesfeld 

Tel.: 02541/18-1406 

Fax: 02541/18-1499 

E-Mail: datenschutz@kreis-coesfeld.de 

 

3. Zwecke der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden im o.a. Interessenbekundungsverfah-

ren  

• zur Antragsstellung auf Förderung der o.a. Stellen durch 

Zuwendung und 

• zur Antragsbewertung und Auswahlentscheidung an-

hand einer Bewertungsmatrix erhoben. 

 

4. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Art. 6 Abs.1 Buchstabe e DS-GVO i.V.m. §§ 3 und 9 Daten-

schutzgesetz Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfah-

rensgesetz NRW, ANBest-P KrCOE, Richtlinie des Kreises 

Coesfeld zur o.a. Förderung 

 

5. Quelle der Daten 

Ihre Daten werden/wurden erhoben bei 

• Ihrem/Ihrer Arbeitgeber/in  

(antragstellende/r freier Träger/in für o.a. Stelle/n) 

 

6. Kategorien der verarbeiteten Daten 

Es werden folgende personenbezogene Daten von Ihnen 

bzgl. der beantragten Förderung zur Stellenbesetzung ver-

arbeitet: 

• Name, Vorname, Geburtsdatum, berufliche Qualifika-

tion, Dienststelle, tarifliche Entgeltgruppe u. Entgelt-

stufe; Umfang und Dauer der geplanten Stellenbeset-

zung, monatliches Entgelt zur geplanten Beschäftigung 

• Arbeitgeber-Beiträge zur Sozialversicherung und Zusatz-

versorgung und Arbeitgeber-Jahrespersonalausgaben 

zur geplanten Stellenbesetzung 

 

7. Bereitstellung der Daten 

Die Bereitstellung der Daten ist im o.a. Interessenbekun-

dungsverfahren zur Antragsstellung und für die Bewertung 

bzw. Auswahlentscheidung zum Antrag erforderlich. Zur 

Bereitstellung sind Sie mir gegenüber nicht verpflichtet.  

Mögliche Folgen, wenn Sie die Daten nicht bereitstellen: 

• Im o.a. Interessenbekundungsverfahren sind zum Antrag 

des/der Arbeitsgeber/in die Angaben zur geplanten Stel-

lenbesetzung nur eingeschränkt möglich. 

• Ihre Stellenbesetzung kann nicht oder nur eingeschränkt 

durch den Kreis finanziell gefördert werden. 

 

8. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

9. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespei-

chert, wie dies nach Wegfall des Verarbeitungszwecks un-

ter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen er-

forderlich ist.  

 

10. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person ge-

speicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO). Sollten 

unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, 

steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können 

Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung ver-

langen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einle-

gen (Art. 17, 18 und 21 DS-GVO). Darüber hinaus besteht 

ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. Zustän-

dige Aufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für Da-

tenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  

Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf (www.ldi.nrw.de). 

 

11. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung der Sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten eingewilligt haben, können Sie die 

Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-

derruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht be-

rührt. 


